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Zug, 28. September 2021 sa 

 

Konsultation der Kantone Änderung der Covid-19-Verordnung 3: Anpassung der Test-

kostenübernahme; Antwort des Kantons Zug 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Damen und Herren 

Mit E-Mail vom 24. September 2021 hat das Bundesamt für Gesundheit die Kantonsregierun-

gen eingeladen, sich zur «Änderung der Covid-19-Verordnung 3: Anpassungen der Testkosten-

übernahme» zu äussern. Gerne beantwortet der Regierungsrat des Kantons Zug die Fragen 

innert Frist. 

 

 

1. Ist der Kanton grundsätzlich mit den Anpassungen der Covid-19-Verordnung 3 ein-

verstanden?  

Nein. 

Solange die erweiterte Zertifikatspflicht zur Entlastung des Gesundheitswesens gilt, ist die Fi-

nanzierung der Tests vom Bund zu übernehmen. Gleichzeitig erwartet der Kanton Zug, dass 

der Bund die erweiterte Zertifikatspflicht wieder rückgängig macht, sobald die Belastung der In-

tensivpflegestationen mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten es zulässt. 

 

 

2. Befürwortet der Kanton, dass die Testkosten der Antigen-Schnelltests bei einmal 

geimpften Personen bis zum 30. November 2021 für die Ausstellung eines Covid -

Zertifikats weiterhin vom Bund übernommen werden?  

Nein. 

Bei kostenlosen Tests ist diese Regelung nicht erforderlich. 

 

3. Befürwortet der Kanton, dass die Testkosten der individuellen Teilnahme an Spei-

chel-PCR-Pooltests bei einmal geimpften Personen bis zum 30. November 2021 für 

die Ausstellung eines Covid-Zertifikats weiterhin vom Bund übernommen werden?  

Nein. 

Siehe Antwort zu Frage 2. 
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4. Ist der Kanton damit einverstanden, dass die Vergütung der Testkosten bei verstor-

benen Menschen mit Verdacht auf Covid-19 über die gemeinsame Einrichtung KVG 

explizit in der Covid-19-Verordnung 3 geregelt wird?  

Ja. 

 

 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

sign.  sign. 

 

Martin Pfister Tobias Moser  

Landammann Landschreiber 

 

 

 

 
Kopie an E-Mail:  

- BR-Geschäfte (covid@bag.admin.ch) 

- Umfragetool des Bundes (https://survs.com/survey/bvef2kob7p; Auftrag an die Gesund-

heitsdirektion) 

- Alle Direktionen  

- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung 

- Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK (office@gdk-cds.ch) 

https://survs.com/survey/bvef2kob7p
mailto:office@gdk-cds.ch

